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ANTRAG AUF BEISETZUNG  

AUF EINEM FRIEDHOF DER STADT REES 
 

 
Name, Vorname Antragsteller(in)/Nutzungsberechtigte(r) 
  
 
       

 Anschrift, Telefon  
  
       
 

  

Name, Vorname der/des Verstorbenen   
       

Anschrift der/des Verstorbenen  
  
       
 

geboren am  

  
       

verstorben am  

  
       

 

Bestattung  
auf dem Friedhof:  

 

 Westring (Rees)  

 Turmallee (Haldern) 

 Dores-Albrecht-Straße (Bienen) 

 

 Isselburger Straße (Haldern)  

 Anholter Straße (Millingen) 

Bestattung:  am:   um:  

 

Bestattungsart:   

  
 Reihengrab 
  
Anonymes 
Reihengrab  
 

 
 

  
 Erdwahlgrab  
  

 1-stellig 
 2-stellig 

 

  
Urnenreihengrab  
  
Anonymes Urnenreihengrab  
 
Urnengemeinschaftsgrab 
 
Urnenbaumbestattung  
 
Aschestreufeld 

  
 Urnenwahlgrab 
  
Urnenkammer (Stele) 
  
 Pflegefreies    
 Urnenwahlgrab 

 

             1-stellig 

             2-stellig 

            ….. stellig 
 

 

 Beisetzung in vorhandene Grabstelle  

 Kühlzellennutzung  
 
 
Trauerfeier 

  

 
  Mit der Durchführung der Bestattung habe ich folgendes Unternehmen beauftragt:  
 

Name des Bestattungsunternehmens  
  
       

Anschrift   
       

  
 Das Bestattungsunternehmen hat die Vollmacht, alles Weitere zu veranlassen.  

 Den Gebührenbescheid bitte dem Bestattungsunternehmen zusenden.  

 Den Gebührenbescheid bitte mir zusenden.  

  
Ich verpflichte mich, die entstehenden Gebühren nach der gegenwärtig geltenden Satzung der Stadt Rees 
über die Erhebung von Friedhofsgebühren (Friedhofsgebührensatzung) zu zahlen.  
 

Feld 
  

       

Reihe  
  

       

Grab-Nr.  
  

       

Bezeichnung der Trauerhalle  
  
       

Zeitraum   
       

 

Bezeichnung der Trauerhalle   
       

Datum  
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Ich, die/der Antragsteller(in), übernehme das Nutzungsrecht an der Grabstätte und verpflichte mich, diese 
entsprechend den Vorschriften der Friedhofssatzung der Stadt Rees, in der zurzeit gültigen Fassung, zu 
pflegen und zu unterhalten. 
 
 
Ich erkläre als 
 
Antragsteller:    
 
Vor- und Familienname......................................................................................................................... 
 
Straße, Haus-Nr. ………........................................................................................................................ 
 
PLZ....................    Wohnort: .................................................................................................................. 
 
dass ich als Ehegatte, Lebenspartner, Abkömmling, Erbe oder Beauftragter verpflichtet und berechtigt 
bin, die Bestattung zu veranlassen und werde alle damit im Zusammenhang stehenden Gebühren und 
Kosten tragen. Ich verpflichte mich, entsprechende Leistungen unverzüglich zu beantragen.  
Soweit ich als Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, erkenne ich die Rechtsfolgen nach §§ 164 ff. BGB, 
insbesondere nach § 179 BGB (Haftung) an und erkläre, die Gebühren und Kosten an die Stadt Rees zu 
zahlen.  
 
Bei einer Ascheverstreuung ist die Verfügung von Todes wegen im Original vorzulegen. 
 
Dieser Antrag und die Sterbeurkunde müssen spätestens einen Tag vor der Beisetzung beim 
Friedhofsamt vorliegen. 
 
Hinweis zum Datenschutz 

Das Informationsblatt gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe ich erhalten 
und zur Kenntnis genommen. 
 
Die Daten der/s Verstorbenen fallen nicht unter die gesetzliche Regelung der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
Hinweis: Soweit keine rechtliche Verpflichtung oder keine sonstige Berechtigung besteht, die Bestattung zu 
veranlassen, ist der Sterbefall unverzüglich der Ordnungsbehörde des Sterbeortes anzuzeigen. Bei Mittellosigkeit des 
zur Bestattung Verpflichteten ist vor Erteilung des Bestattungsauftrages das zuständige Sozialamt zur evtl. 
Kostenübernahme anzusprechen. Nicht gedeckte Kosten / Gebühren gehen zu Lasten des Antragstellers.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum   
  
       
  

Unterschrift       Antragsteller   Stempel und Unterschrift   des Bestattungsunternehmens   
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Information nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei 
Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 
 

1. Bezeichnung der Datenverarbeitung 
(z. B. Bauantrag, Führerschein, Sozialhilfe, 
Gaststättenerlaubnis etc.) 

Antrag auf Beisetzung auf einem Friedhof der Stadt Rees 

 
Art. 13 Abs. 1 DS-GVO 
 
2. Verantwortliche/r 
(Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen) 

Stadt Rees 
Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister 
Markt 1, 46459 Rees 
Telefon: 02851 51-0 
Telefax: 02851 51-925 
E-Mail: info@stadt-rees.de 
Internet: www.stadt-rees.de 
 

3. Datenerhebende Stelle 
(Name und Kontaktdaten der datenerhebenden 
Stelle) 
 

Stadt Rees 
Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister 
Fachbereich Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung 
Markt 1, 46459 Rees 
Telefon: 02851 51-0 
Telefax: 02851 51-925 
E-Mail: ordnungsamt@stadt-rees.de 

4. Datenschutzbeauftragte/r 
(Kontaktdaten) 
 

Die Kontaktdaten des / der Datenschutzbeauftragte/n lauten: 
 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Rees 
c/o Kommunales Rechenzentrum Niederrhein 
Beauftragte für Datenschutz & IT-Sicherheit 
Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort 
Tel.: 02842 9070 425 
Fax: 02842 92732 425 
E-Mail: datenschutz@krzn.de 

5. Zweck/e der Datenverarbeitung Zweck der Datenverarbeitung ist die Aufgabenerfüllung im 
Rahmen der Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe 
der Stadt Rees zu gewährleisten.. 
 

Ihre in diesem Zusammenhang zu verarbeitenden 
personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie 
werden nur für den Zweck der Aufgabenerfüllung im Rahmen der 
Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe der Stadt Rees 
verwendet. 

6. Wesentliche Rechtsgrundlage/n 
(ohne Rechtsgrundlage ist die Einwilligung gem. 
Art. 6 Abs.1 a) i. V. m. Art. 7 u. 8 DS-GVO 
erforderlich) 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt aufgrund folgender Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz 
- BestG NRW, Satzung über die Belegung der 
Kommunalfriedhöfe der Stadt Rees - Friedhofssatzung und 
aufgrund Ihrer Einwilligung. 

7. Empfänger und Kategorien von 
Empfängern der Daten 
(bei Übermittlung der Daten an andere Stellen 
innerhalb oder außerhalb der Stadt Rees sind 
diese hier anzugeben) 
 
 

Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen 
datenschutzrechtlicher Zulässigkeiten insbesondere an 
 

 folgende andere Dienststellen/Behörden: Bauhof der Stadt 
Rees, Kommunales Rechenzentrum (KRZN) 
 

weitergegeben oder befinden sich mit diesen im Rahmen der 
Sachbearbeitung im Datenaustausch. 

8. Beabsichtigte Übermittlung in 
Drittländer außerhalb der EU / 
internationale Organisationen 
(nur zulässig gem. Art 44 – 50 DSGVO) 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden 
 

 nicht an Drittländer außerhalb der EU / internationale 
Organisationen übermittelt. 
 an folgende Drittländer außerhalb der EU / internationale 
Organisationen übermittelt:       
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Art. 13 Abs. 2 DS-GVO 
 
9. Dauer der Speicherung und 
Aufbewahrungsfristen 
 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nach 
Maßgabe des Art. 17 DS-GVO unverzüglich gelöscht, wenn 
diese für die Zwecke, für die sie erhoben worden sind, nicht mehr 
erforderlich sind, die betroffene Person ihre Einwilligung 
widerrufen hat, Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
wurde, eine unrechtmäßige Datenverarbeitung vorliegt oder 
wenn die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist. Gesetzliche oder auf anderen Rechtsvorschriften 
beruhende Aufbewahrungsfristen stehen einer Löschung 
entgegen. 
 

10. Rechte der betroffenen Person 
 

Betroffene Personen haben insbesondere folgende Rechte, 
wenn die gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
 Recht auf Löschung  
 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei 

Datenschutzverstößen 
 Recht, auf jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung (Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.) 

 
11. Zuständige Aufsichtsbehörde Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 
Fax 0211 / 38424-10 
Email poststelle@ldi.nrw.de 
 

12. Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten 

 

Es besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten. Die Bereitstellung ist 

 durch Gesetz vorgeschrieben. 
 durch Vertrag vorgeschrieben. 
 für einen Vertragsabschluss erforderlich. 

 
Eine Nichtbereitstellung der Daten hätte zur Folge: 
Keine Beisetzung auf einem der Kommualfriedhöfe der Stadt 
Rees. 
 

 


